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Beschluss des Schulrates Nr. 04 vom 13.12.2023 
 
 

Betreff: Dreijahresplan des Bildungsangebotes 2022/23 – 2024/25 

 
 

MITGLIEDER Wählerkategorie anwesend abwesend 

Hartwig Gerstgrasser Vorsitzender Schulführungskraft X  

Andreas Köhne – Stellvertr. Vorsitzender Vertreter der Lehrpersonen X  

Angelika Gerstgrasser Vertreter der Lehrpersonen X  

Emanuele Scollo Vertreter der Lehrpersonen X  

Johanna Stockner Vertreter der Lehrpersonen X  

Ingrid Schnitzer Elternvertreterin X  

Hartmann Schenk Elternvertreter X  

Schölzhorn Carolin Schülervertreter X  

Erlacher Elias Schülervertreter X  

Werner Öttl Vertreter des Verwaltungspersonals X  

 

 
 
Nach Einsichtnahme 

− das Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 betreffend die Ordnung der Berufsbildung und im 
Besonderen in Artikel 12, welcher die Organisation und die internen Verfahren der Schulen regelt 

− das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 betreffend die Verordnung über die 
Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen 
Provinz Bozen und im Besonderen in Artikel 5, welcher die Erstellung und Genehmigung der Finanz- und 
Investitionsbudget regelt; 

− Dekret des Landeshauptmanns vom 07. Juli 2010 Nr. 25 – Änderung der Verordnung über die 
schulinterne Organisation 

− die Richtlinien der Abteilung Finanzen und des Bereichs Deutsche Berufsbildung; 
 
 
Festgestellt, 

− dass der Schulrat beschlussfähig ist ; 
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wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zu Audruck gebrachter Stimmeneinheit 

 

b e s c h l o s s e n  

 

 

- den Dreijahresplan des Bildungsangebotes 2022/23  2024/25 zu genehmigen 

 

Die aktuelle Fassung des Dreijahresplanes 2022/23 – 2024/25 ist integrierender Bestandteil dieses 
Beschlusses und wird als Anlage beigelegt. 

 

 
 
Aushang an der Anschlagetafel der Schule am 18.12.2023 für fünfzehn aufeinander folgende Tage 

 
Gelesen, genehmigt, gefertigt: 
 
 

DER SEKRETÄR VORSITZENDE DES SCHULRATES 

Werner Öttl Gerstgrasser Hartwig 
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